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b) noch ihrer objektiven Stellung im Entstehungsprozeß in un
mittelbare (ursprüngliche) und mittelbare (abgeleitete) Be
weismittel

c) nach ihrer Stellung zum Gegenstand der Beweisführung in
1direkte und indirekte Beweismittel.

Die dargestellte Systematisierung der strsfprozessualen Be
weismittel ist ein methodisches Hilfsmittel für die umfassende 
und objektive Ausschöpfung ihres Informationsgehalts sowie für 
die Erlangung von Beweisgründen aus ihnen. Damit dieses Hilfs
mittel effektiv genutzt werden kann, ist es erforderlich, daß 
die sich eus der Klassifizierung ergebenden Erkenntnisse - 
beispielsweise hinsichtlich der möglichen Fehlerquellen ideel- 
ler Beweismittel* - kontinuierlich in den Beweisführungspro
zeß eingeordnet werden. Begliche einseitige Betrachtungs
weise und starre, vom Erkenntnis- und• Bpaveisprozeß isolierte 
Handhabung muß vermieden werden. Daĵ  trieft im besonderen 
Maße auf die Unterscheidung der BeweCstiittel nach ihrem De- 
zugsverhsltnis zum Gegenstand der Beweisführung zu. Es würde 
der tatsächliche Dialektik* c^s^-Beweisführungsprozesses wider
sprechen und die Beweisführung erschweren, würden die Bo- 
weisnittel bereites ;ini jMonent ihrer Sicherung mehr oder v/enigor 
voraussetzungsib^mit einem angenommenen Gegenstand der Be
weisführung*' in Beziehung gesetzt, um leichtfertig und vor
eilig darüber befinden zu können, ob es sich um ein direktes 
Beweismittel oder um ein indirektes Beweismittel (Indiz) 
handelt. '.Vas in bezug auf eine gegebene Beweisthese ein 
direktes Beweismittel ist, ist in bezug auf eine andere Be
weisthese ein indirektes Beweismittel oder gar nicht beweis- 
erheblich. Die Prüfung der Beweiserheblichkeit der Beweis
mittel und damit auch der Frage, ob es sich um direktes oder 
indirektes Beweismittel handelt, trägt wie die gesamte Be
weisführung Prozeßcharakter. Oftmals läßt sich in bezug auf

1 Vgl". zur Klassifizierung der Beweismittel Lehrbuch "Straf
verfahrensrecht ” , a. s. 0., S. 1 Bl - 188 sowie Herrmann 
"Grundlagen der Beweisführung", a. a. 0., S. 103 - 116

2 Vgl. Lehrbuch "Strafverfahrehsrecht", a. a. 0., S. 184
3 Vgl zun Gegenstand der Beweisführung Abschnitte 2.3.1. und 2 .3 .2 ,


